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ANTRAG

der Abgeordneten Martin Mayerl, Christian Kovacevic, u.a.

betreffend Tiroler Windkraftpotenzialstudie

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, in Anbetracht der sich rasch weiterent
wickelnden technischen Gegebenheiten, die aus dem Jahr 2014 stammende Studie zur 
energiewirtschaftlichen Einschätzung des technisch-wirtschaftlich realisierbaren Wind
energiepotenzials in Tirol zu aktualisieren.“

Dieser Antrag möge dem Ausschuss für Klima, Nachhaltigkeit, Ökologie, Energie, Verkehr so
wie Land- und Forstwirtschaft zugewiesen werden.

Begründung:

Der Tiroler Landtag hat in seiner Sitzung vom 09.05.2012 mit einer Entschließung die Landes
regierung aufgefordert, Grundlagen für die Windkraftnutzung in Tirol zu erarbeiten, auf deren 
Basis Voraussetzungen für die Errichtung von Windparks und Windrädern in Tirol definiert 
werden können. Neben energiewirtschaftlichen Kriterien sollen auch andere Aspekte wie 
Nachhaltigkeit, Naturverträglichkeit, Raumordnung und Baurecht sowie Landschaftsästhetik 
einfließen und entsprechend bewertet werden.
Die Umsetzung des Beschlusses des Tiroler Landtages erfolgte in einer landesinternen Ar
beitsgruppe, die die Grundlagen und Kriterien für eine mögliche Windkraftnutzung in Tirol er
arbeitet hat.
Zur Unterstützung der Arbeitsgruppe wurde im Jahr 2014 eine Studie erstellt, die eine ener
giewirtschaftliche Einschätzung des technisch-wirtschaftlich realisierbaren Windenergiepoten
zials in Tirol ermöglichen und damit insbesondere auch die Frage beantworten soll, ob und 
wenn ja in welcher Region die Nutzung der Windkraft in Tirol überhaupt einen energiewirt
schaftlich relevanten Beitrag zur Energiegewinnung leisten kann.
Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass aus energiewirtschaftlicher Sicht das technisch
wirtschaftliche Windenergiepotenzial in Tirol bei etwa 3,5 bis 5,5 % der Stromabgabe an End
kunden liegt, die 2010 rd. 5.600 GWh verbraucht haben.

Innsbruck, am 14.03.2023
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